
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister
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Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Umsetzung HHO: Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Musikschule der Stadt Braunschweig 
(Schulgeldordnung)
Organisationseinheit:
Dezernat IV 
41 Fachbereich Kultur und Wissenschaft

Datum:
28.06.2021

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft (Vorberatung) 26.02.2021 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 16.03.2021 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 23.03.2021 Ö

Beschluss:

Die erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Musikschule der Stadt Braunschweig (Schulgeldordnung) wird in der als Anlage 1 
beigefügten Fassung beschlossen.

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz: 
Die Beschlusskompetenz ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Zif. 5 NKomVG. Danach ist der Rat für 
Beschlüsse über Satzungen und Verordnungen zuständig; hierzu gehören neben dem Erlass 
auch die Änderung und Neufassung von Satzungen und Verordnungen.

Begründung:
Die Vorlage dient der Umsetzung des mit grün gekennzeichneten und vom AfKW in seiner 
Sitzung am 15. Januar 2021 befürworteten KGSt-Vorschlages 031 (hier: Städtische 
Musikschule) für das Dezernat IV zur Haushaltsoptimierung im Hinblick auf die erforderlichen 
Anpassungen der Schulgeldordnung der Musikschule.

Hierzu werden folgende Erläuterungen gegeben:

Nach Einschätzung der KGSt wurde für Vorschlag 031 eine potenzielle Haushaltsauswirkung 
(Ertragserhöhung) i. H. v. 80.000 € p.a. ermittelt. 

Die Gebühren sollen pauschal um 10% erhöht werden.

Der Kostendeckungsgrad für die Musikschule belief sich auf Basis des Jahres 2019 auf rund 
30,9 %. Unter Berücksichtigung der Gebührenveränderung würde sich dieser Wert um 3,09 
Prozentpunkte auf rund 33,99 % verbessern. Das vergangene Jahr 2020 muss aufgrund der 
Sondersituation rund um die Corona-Pandemie aus der Betrachtung genommen werden.
 
Zur Übersichtlichkeit liegt als Anlage 2 eine Synopse an, die die Änderungen farblich 
darstellt.

Die Änderungen zur Umsetzung des KGSt-Vorschlags Nr. V 031 ist in der Synopse mit der 
Farbe Gelb hinterlegt dargestellt. 
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Die Verwaltung hat die Änderungen der Schulgeldordnung zur Umsetzung der HHO-
Vorschläge zum Anlass genommen, um zusätzlich die vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie erkennbar gewordenen Bedarfe nach alternativen Unterrichtsformaten zu 
bedienen und den bisher angebotenen Präsenzunterricht insoweit fortzuentwickeln, dass 
auch digitaler Fernunterricht angeboten werden kann. Diese Änderungen sind mit der Farbe 
Grün hinterlegt dargestellt. Streichungen sind in roter Schrift erkennbar. 

Hinweise bzgl. Änderungen in der Anlage zur Gebührenordnung (Tabelle): 

1. Die neuen Gebühren werden als Rundungsergebnisse vorgelegt und sollen übernommen 
werden. 

2. Grds. wurde mit einer von der KGSt vorgeschlagenen Steigerungsrate von 10 % operiert. 
Bei einigen Angeboten werden die Gebühren allerdings spezifisch angesetzt. Es wurden 
erläuternde Bemerkungen an diesen Positionen vorgenommen.

Nach § 5 der Schulgeldordnung ist in bestimmten Fällen die Ermäßigung oder der Erlass der 
Unterrichts- und Instrumentenleihgebühren vorgesehen. Im Nachgang der Beschlussfassung 
der neuen Schuldgeldordnung, die das HH-Optimierungsziel der Ertragssteigerung verfolgt, 
wird die Verwaltung die bisher gültige Richtlinie für die Gewährung von 
Geschwisterermäßigung sowie den Erlass des Schul- und Instrumentengeldes an der 
Städtischen Musikschule überprüfen und der Politik in einer Neufassung vorlegen. Diese 
Änderungen konnten nicht gleichzeitig mit der vorliegenden Beschlussvorlage eingebracht 
werden, da weitere Verwaltungseinheiten einzubinden sind. Zunächst war die 
Gebührenordnung der Städtischen Musikschule für den Haushaltsbeschluss des Rates im 
März 2021 vorrangig fertig zu stellen.

Die von der KGSt vorgeschlagenen Ertragssteigerungen werden aufgrund der geltenden 
Zugangsbeschränkungen zur Einschränkung der Corona-Pandemie in 2021 nicht in dem 
geforderten Maße erwirtschaftet werden können. Auch im Normalbetrieb wird die 
Entwicklung der Erträge beobachtet werden müssen, da das Nutzerverhalten auch nach 
Entfall der Zugangsbeschränkungen nicht vollständig absehbar ist. Auf eine entsprechende 
Darstellung, wie sich die Erträge unter Einberechnung der zuvor aufgeführten Eventualitäten 
stattdessen entwickeln werden, wird in Anbetracht der ständig wechselnden (Rechts-)Lage 
verzichtet.

Dr. Hesse

Anlage/n:

1. Erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Musikschule der Stadt Braunschweig (Schulgeldordnung)
2. Synopse zur ersten Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Musikschule der Stadt Braunschweig (Schulgeldordnung)
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Erste Satzung zur 
Änderung der Satzung  

über die Erhebung von Gebühren (Schulgeldordnung) 
für die Musikschule der Stadt Braunschweig   

vom 23. März 2021 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10  des Gesetzes
vom 15. Juli 2020 (Nds. GVBl. S. 244), und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Oktober 2019 (Nds. GVBl. S. 309), hat der Rat der
Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 23. März 2021 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I 

Die Satzung die Erhebung von Gebühren für die Musikschule der Stadt Braunschweig 
(Schulgeldordnung) vom 13. September 2016 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 12 
vom 26. September 2016, Seite 61) wird wie folgt geändert:  

1. In § 8 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „1, 3 sowie 8“ durch die Wörter „1, 4 sowie 9“
ersetzt.

2. In § 8 wird folgender Absatz 6 beigefügt:
„(6) Das Unterrichtsverhältnis kann von der Schülerin/vom Schüler bzw. gesetzlichen
Vertreter mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Monatsende beendet werden,
wenn im laufenden Musikschuljahr die Gebühren erhöht werden oder das
Unterrichtsformat von Präsenzunterricht in Fernunterricht geändert wird.“.

3. Die Anlage (Gebührentarif für die Städtische Musikschule) erhält folgende Fassung:
„Anlage

Gebührentarif für die Städtische Musikschule 

als Anlage zu § 2 der Schulgeldordnung  

Die folgend aufgeführten Tarife gelten für den 
Präsenz- sowie Fernunterricht: 

1 1RBRGrundausbildung Elementare Musikpädagogik/ Elementarunterricht  
für Kinder und Jugendliche im Gruppenunterricht  
(12 Schülerinnen bzw. Schüler, Abweichungen von der Gruppengröße sind im Einzelfall möglich) für: 

1.1  Musikalische Früherziehungen jährlich monatlich 
a) 45 Minuten pro Woche 228,00 € 19,00 € 

b) 60 Minuten pro Woche 312,00 € 26,00 € 
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1.2 2RBRGrundschulungen 

a) 50 Minuten pro Woche 312,00 € 26,00 € 

b) 75 Minuten pro Woche 422,50 € 35,50 € 

1.3 Grundschulungen Musikworkshop für Erwachsene 

a) 75 Minuten pro Woche
5 – 6 Teilnehmende

660,00 € 55,00 € 

b) 75 Minuten pro Woche
7 – 9 Teilnehmende

516,00 € 43,00 € 

c) 75 Minuten pro Woche
10 – 12 Teilnehmende

444,00 €  37,00 € 

2 Aufnahmegebühr 

für die Aufnahme in die Instrumental- und Vokal- sowie Musiktheorieausbildun g wird bei den Angeboten 3, 6 und 7 eine 

Aufnahmegebühr erhoben.  
einmalig  17,00 €  

3 Instrumental- und Vokalausbildung 

3.1 
Kinder- und Jugendtarif jährlich monatlich 

3.1.2 Einzelunterricht Kinder und Jugendliche 

a) 25 Minuten pro Woche   684,00 €   57,00 € 

b) 50 Minuten pro Woche 1.200,00 €   100,00 € 

c) 75 Minuten pro Woche   1.800,00 € 150,00 € 

d) 100 Minuten pro Woche 2.436,00 € 202,00 € 
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3.1.2 Gruppenunterricht Kinder und Jugendliche 

a) 2 Schülerinnen bzw. Schüler
25 Minuten pro Woche 384,00 € 32,00 € 

b) 2 Schülerinnen bzw. Schüler
50 Minuten pro Woche   660,00 €   55,00 € 

c) 3 – 4 Schülerinnen bzw. Schüler
50 Minuten pro Woche 

528,00 € 44,00 € 

d) 5 – 6 Schülerinnen bzw. Schüler
50 Minuten pro Woche 

426,00 € 35,00 € 

e) 7 – 9 Schülerinnen bzw. Schüler
50 Minuten pro Woche 372,00 €   31,00 € 

f) 10 – 11 Schülerinnen bzw. Schüler
50 Minuten pro Woche 276,00 € 23,00 € 

3.2 
Eltern-Kind-Unterricht  
Mutter bzw. Vater und ein Kind 

a) 25 Minuten pro Woche 

732,00 € 61,00 € 

b) 
50 Minuten pro Woche 

1.320,00 € 110,00 € 

c) 
in einer Gruppe 50 Minuten pro Woche 420,00 € 35,00 € 

3.3 
Erwachsenentarif 

3.3.1 
Einzelunterricht Erwachsene 
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a) 25 Minuten pro Woche   936,00 €   78,00 € 

b) 50 Minuten pro Woche   1.680,00 €   140,00 € 

c) 75 Minuten pro Woche   2.520,00 €   210,00 € 

d) 100 Minuten pro Woche 3.360,00 €   280,00 € 

3.3.2 
15RBRGruppenunterricht Erwachsene 

a) 2 Teilnehmende

25 Minuten pro Woche   516,00 €   43,00 € 

b) 50 Minuten pro Woche 924,00 €   77,00 € 

c) 3 - 4 Teilnehmende
50 Minuten pro Woche 816,00 € 68,00 € 

4 18RBRUnterricht an Kindertagesstätten und allgemeinbildenden Schulen 

Jeweils 45 Minuten pro WocheU 

4.1 
Elementarunterricht in der Kindertagesstätte jährlich   monatlich 

a) 5 – 6 Schülerinnen bzw. Schüler 396,00 €   33,00 € 
b) 7 – 9 Schülerinnen bzw. Schüler   348,00 €   29,00 € 
c) 10 – 12 Schülerinnen bzw. Schüler   228,00 €   19,00 € 

4.2 Grundschulungen in der allgemeinbildenden Schule 

Klassenunterricht (12 Schülerinnen bzw. Schüler,  
Abweichungen von der Gruppengröße sind  im 
Einzelfall möglich)

4.2.1 Grundschulen: 252,00 €   21,00 € 
4.2.2 Weiterführende Schulen:   264,00 €   22,00 € 
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4.3 
Instrumental- und Vokalausbildung  
in der allgemeinbildenden Schule 

4.3.1 
Einzelunterricht 

Aufpreis aufgrund der Anreise an Schulen:   1.092,00 €   91,00 € 

4.3.2 
Gruppenunterricht 

a) 2 Schülerinnen bzw. Schüler   612,00 €   51,00 € 
b) 3 – 4 Schülerinnen bzw. Schüler   492,00 €   41,00 € 
c) 5 – 6 Schülerinnen bzw. Schüler   396,00 € 33,00 € 
d) 7 – 9 Schülerinnen bzw. Schüler 348,00 € 29,00 € 

4.4 
Instrumentale- und vokale Schwerpunktklassen  

4.4.1 Grundschulen: 
  252,00 €   21,00 € 

4.4.2 Weiterführende Schulen: 264,00 €   22,00 € 

5 Begabungsförderung 
Ergänzungsangebot für Schülerinnen und Schüler im Kinder- und Jugendalter 
zum instrumentalen oder vokalen Hauptfach in Theorie/ Gehörbildung/ Gesang/ 
Rhythmus und weiteren Inhalten mit herausragender musikalischer 
Begabung und besonderem Interesse an Musik. Gebührenhöhe nach 
individueller Ausschreibung und Angebotsdauer. 

6 Studienvorbereitende Ausbildung (SVA) 

6.1.1 Hauptfach (je nach Platzkapazitäten) a) 50 Minuten pro Woche

b) 75 Minuten pro Woche

6.1.2 Nebenfach (je nach Platzkapazitäten) a) 25 Minuten pro Woche

b) 50 Minuten pro Woche

6.1.3 Theorie und Gehörbildung: 2 
– 3 Teilnehmende a) 50 Minuten pro Woche
ab 4 Teilnehmende b) 75 Minuten pro Woche

6.1.4 Teilnahme an Kammermusik, Bands oder 
Ensembles 

mind. 50 Minuten  pro 
Woche

und / oder Teilnahme an Orchestern 75 Minuten pro Woche 

Gesamtminuten pro Woche bis zu 325 Minuten 1.620,00 € 135,00 € 
6.1 1.800,00 € 150,00 € 

6.2 Bei einer verringerten Inanspruchnahme oder temporärer weniger Deputatskapazitäten der Musikschule der Fächer 
unter 6.1.1 und 6.1.2 sind je 25 Minuten 15,00 € weniger Gebühren zu zahlen.  

7 Musiktheorie und Gehör- und/ oder Stimmbildung  
im Gruppenunterricht 
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7.1 75 Minuten pro Woche 
a) 3 – 4 Schülerinnen bzw. Schüler 660,00 € 55,00 € 
b) 5 – 6 Schülerinnen bzw. Schüler 540,00 € 45,00 € 
c) 7 – 10 Schülerinnen bzw. Schüler 360,00 € 30,00 € 

7.2 50 Minuten pro Woche 

a) 1 Schüler/in 1.200,00 € 100,00 € 
b) 2 Schülerinnen bzw. Schüler 1.320,00 € 55,00 € 
c) 3 – 4 Schülerinnen bzw. Schüler 540,00 € 45,00 € 
d) 5 – 6 Schülerinnen bzw. Schüler   420,00 €   35,00 € 
e) 7 – 10 Schülerinnen bzw. Schüler   240,00 €   20,00 € 

7.3 25 Minuten pro Woche 

a) 1  Schüler/ in 684,00 € 57,00 € 

b) 2  Schülerinnen bzw. Schüler 768,00 € 32,00 € 
c) 3 – 4 Schülerinnen bzw. Schüler 240,00 € 20,00 € 

8 Kammermusik-, Ensemble-, Chor- bzw. Orchesterunterricht 

8.1 Kinder- und Jugendtarif 

a) 2 Mitglieder (bei 25 Minuten pro Woche  bzw. 
14-täglich 50 Minuten)

384,00 € 32,00 € 

b) 2 Mitglieder (bei 50 Minuten pro Woche) 492,00 € 41,00 € 

c) 3 – 5 Mitglieder (bei 25 Minuten pro Woche 
bzw. 14-täglich 50 Minuten) 

180,00 € 15,00 € 

d) 3 – 5 Mitglieder (bei 50 Minuten pro Woche) 312,00 € 26,00 € 

e) ab 6 Mitglieder  als Schüler/ Schülerin der 
Städt. Musikschule 

Gebührenfrei 

f) ab 6 Mitglieder  
als Externe-Schüler/ Schülerin  
der Städt. Musikschule 

96,00 € 8,00 € 

8.2 Erwachsenentarif 

a) 2 Mitglieder (bei 25 Minuten pro Woche  bzw. 
14-täglich 50 Minuten)

516,00 €   43,00 € 

b) 2 Mitglieder (bei 50 Minuten pro Woche) 960,00 €   80,00 € 

c) 3 – 5 Mitglieder (bei 25 Minuten pro Woche 
bzw. 14-täglich 50 Minuten) 

468,00 €   39,00 € 

d) 3 – 5 Mitglieder (bei 50 Minuten pro Woche)   840,00 €   70,00 € 

e) ab 6 Mitglieder 
als Schüler/ Schülerin der Städt. Musikschule 

Gebührenfrei 
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f) ab 6 Mitglieder  
als Nicht (Externe)-Schüler/ Schülerin der  

Städtischen Musikschule 
120,00 € 10,00 € 

9 
Kursgebühren 

Individuelle Ausschreibung entsprechend der Teilnehmendenzahl und  der 
Anzahl der Unterrichtseinheiten 

10 
       Instrumentenleihgebühren  

(Eine Ausleihe wird über eine Verpflichtungserklärung geregelt.) 

jährlich monatlich 
10.1 Streichinstrumente  

(Violine, Viola, Cello, Kontrabass)   192,00 € 16,00 € 
10.2 Holzblasinstrumente   

(Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott) 228,00 € 19,00 € 
10.3 Blechblasinstrumente   

(Horn, Trompete, Posaune, Tuba) 192,00 € 16,00 € 
10.4 Harfe 

228,00 € 19,00 € 
10.5 Akkordeon 

192,00 € 16,00 € 
10.6 Keyboard  

  192,00 € 16,00 € 

10.7 Blockflöten   
(Sopranflöte, Altflöte, Tenorflöte, Bassflöte,  historische 
Blasinstrumente) 144,00 € 12,00 € 

10.8 Akustische Gitarre 

180,00 € 15,00 € 
10.9 E-Gitarre / E-Bass mit Verstärker

228,00 € 19,00 € 

10.10 Drumset (Schlagzeug) 

  192,00 € 16,00 € 

10.11 Pauken, Malletts  
(Marimbafon, Vibrafon) 192,00 € 16,00 € 

10.12 Zubehör, wie z. B. Einzel-Bogen, Spezial-Schlägel, Lautsprecher, Stative usw. 10% des 
Neupreises, 

aber 
mindestens 

10,00 € 
„ 

Artikel II  

Diese Satzung tritt am 01. Mai 2021 in Kraft.  

Braunschweig, den …  

Stadt Braunschweig   
Der Oberbürgermeister 

I. V.
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Dr. Hesse  
Dezernentin für Kultur und Wissenschaft 

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 

Braunschweig, den …  

Stadt Braunschweig  
Der Oberbürgermeister 

I.V.

Dr. Hesse  
Dezernentin für Kultur und Wissenschaft 
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1 

Synopse zur Änderung der Schulgeldordnung für die Musikschule der Stadt Braunschweig Stand: 04.02.2021 
Bisherige Regelung vom 13.09.2016 Neue Fassung ab 25.02.2021 Erläuterungen 

Neufassung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren 

für die Musikschule der Stadt Braunschweig 
(Schulgeldordnung) 

vom 13. September 2016 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen 

Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes 

vom 12. November 2015 (Nds. GVBl. S. 311) 
und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 17.
September 2015 (Nds. GVBl. S. 186) hat der Rat der Stadt

Braunschweig in seiner Sitzung am 13. 
September 2016 folgende Satzung beschlossen: 

Neufassung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren 

für die Musikschule der Stadt Braunschweig 
(Schulgeldordnung) 

vom 23.03.2021 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen 

Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 10 des 

Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVGBl. S. 244) und der 
§§ 1, 2, 4 und 5 des Niedersächsischen

Kommunalabgabengesetzes vom 20. April 2017 (Nds. 
GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Art. 1 des 

Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der 
Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 23. 

März 2021 folgende Satzung beschlossen: 

 Sofern keine Änderungen vorgenommen 
 werden, werden diese nicht aufgeführt. 

§ 8 Beendigung

(1) …

(2) Bei den Unterrichtsarten der Ziffern 1, 3 sowie 8 der
Anlage zu § 2 endet das Unterrichtsverhältnis nach
Ablauf der ausgeschriebenen Kursdauer ohne
Kündigung. Eine Kündigung nach Absatz 1 Satz 1 ist
nicht möglich.

(3) …

(4) …

(5) …

§ 8 Beendigung

(1) …

(2) Bei den Unterrichtsarten der Ziffern 1, 4 sowie 9 der
Anlage zu § 2 endet das Unterrichtsverhältnis nach
Ablauf der ausgeschriebenen Kursdauer ohne
Kündigung. Eine Kündigung nach Absatz 1 Satz 1 ist
nicht möglich.

(3) … 

(4) … 

(5) … 

Anpassung aufgrund Änderungen/ 
Verschiebungen in der Anlage der 
Gebührenordnung (Gebührentabelle). 
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§ 9 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 in 
Kraft. 

Gleichzeitig treten die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Städtische Musikschule 
(Schulgeldordnung) vom 3. Dezember 1974 (Amtsblatt für 
die Stadt Braunschweig S. 124), zuletzt geändert durch die 
Elfte Änderungssatzung vom 17. Juli 2007 (Amtsblatt für die 
Stadt Braunschweig S. 99), sowie die Neufassung der 
Schulgeldordnung vom 5. Juli 2004 (Amtsblatt für die Stadt 
Braunschweig S. 59) außer Kraft. 

Unterschriften, Bekanntmachung 
Dez. IV 

(6) Das Unterrichtsverhältnis kann von der
Schülerin/vom Schüler bzw. gesetzlichen
Vertreter mit einer Kündigungsfrist von zwei
Monaten zum Monatsende beendet werden,
wenn im laufenden Musikschuljahr die
Gebühren erhöht werden oder das
Unterrichtsformat von Präsenzunterricht in
Fernunterricht geändert wird.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2021 in Kraft. 

Unterschriften, Bekanntmachung 
  Dez. IV 

Einer einseitigen Änderung der Gebühren im 
laufenden Musikschuljahr muss eine 
Möglichkeit zur Beendigung des 
Nutzungsverhältnisses gegenüberstehen. 

Dies gilt ebenso, wenn vom bisher 
grundsätzlich einschlägigen 
Präsenzunterricht einseitig durch die 
Musikschule in den Fernunterricht bei 
gleichbleibender Gebühr gewechselt wird. 
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Gebührentarif 

für die 

Städtische Musikschule 

als Anlage zu 

§ 2 der Schulgeldordnung
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Die folgend aufgeführten Tarife gelten 
für den Präsenz- sowie Fernunterricht: 

1 
Grundausbildung Elementare Musikpädagogik/ Elementarunterricht 
für Kinder und Jugendliche im Klassen Gruppenunterricht (12 Schülerinnen bzw. Schüler, 
Abweichungen von der Gruppengröße sind im Einzelfall möglich) 

1.1 Musikalische Früherziehungen jährlich monatlich Bemerkung 

a) 45 Minuten pro Woche 228,00 € 

228,00 € 

19,00 € 

19,00 € 

Diese Gebühr 
wird aus 
Attraktions- 
gründen nicht 
um 10 % 
erhöht, 
sondern auf 
dem aktuellen 
Stand 
beibehalten. 

b) 60 Minuten pro Woche 300,00 € 

312,00 € 

25,00 € 

26,00 € 

Diese Gebühr 
wird aus 
Attraktions- 
gründen nur 
um 5 % 
erhöht. 

S75 Minuten pro Woche 

S+ 10 %

SRundungsergebnis I:

S360,00 € 

S396,00 € 

S396,00 € 

S30,00 € 

S33,00 € 

S33,00 € 

1.2 Grundschulungen 
1B

a) 50 Minuten pro Woche 276,00 € 

312,00 € 

23,00 € 

26,00 € 

b) 75 Minuten pro Woche 384,00 € 

422,50 € 

32,00 € 

35,50 € 

1.3 Grundschulungen Musikworkshop für Erwachsene 

a) 75 Minuten pro Woche
5 – 6 SSchülerinnen bzw. SchülerS Teilnehmende 

660,00 € 55,00 € 

b) 75 Minuten pro Woche
7 – 9 SSchülerinnen bzw. Schüler 
Teilnehmende 

468,00 € 

516,00 € 

39,00 € 

43,00 € 

c) 75 Minuten pro Woche
10 – 12 SSchülerinnen bzw. Schüler 
Teilnehmende 

408,00 € 

444,00 € 

34,00 € 

37,00 € 

2 Aufnahmegebühr 
für die Aufnahme in die Instrumental- und Vokal- sowie Musiktheorieausbildung wird bei den 
Angeboten 3, 6 und 7 eine Aufnahmegebühr erhoben. 

einmalig  15,00 € 

17,00 € 
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2 

3 
3BInstrumental- und Vokalausbildung 

2.2 

3.1 

Kinder- und Jugendtarif 
4

jährlich monatlich 

2.2.1 

3.1.2 
Einzelunterricht Kinder und Jugendliche

 
5B

a) 25 Minuten pro Woche 624,00 € 

684,00 € 

52,00 € 

57,00 € 

b) 50 Minuten pro Woche 1.092,00 € 

1.200,00 € 

91,00 € 

100,00 € 

c) 75 Minuten pro Woche 1.632,00 € 

1.800,00 € 

136,00 € 

150,00 € 

d) 100 Minuten pro Woche 2.436,00 € 202,00 € 

2.2.2 

3.1.2 Gruppenunterricht Kinder und Jugendliche 
6B

a) 2 Schülerinnen bzw. Schüler

25 Minuten pro Woche 348,00 € 

384,00 € 

29,00 € 

32,00 € 

b) 2 Schülerinnen bzw. Schüler

50 Minuten pro Woche 600,00 € 

660,00 € 

50,00 € 

55,00 € 

c) 3 – 4 Schülerinnen bzw. Schüler

50 Minuten pro Woche 480,00 € 

528,00 € 

40,00 € 

44,00 € 

d) 5 – 6 Schülerinnen bzw. Schüler

50 Minuten pro Woche 384,00 € 

426,00 € 

32,00 € 

35,00 € 

e) 7 – 9 Schülerinnen bzw. Schüler

50 Minuten pro Woche 336,00 € 

372,00 € 

28,00 € 

31,00 € 

f) 10 – 11 Schülerinnen bzw. Schüler

50 Minuten pro Woche 276,00 € 23,00 € 

2.3 

3.2 

7BEltern-Kind-Unterricht 
8 BMutter bzw. Vater und ein Kind 

a)   9B25 Minuten pro Woche 660,00 € 

732,00 € 

55,00 € 

61,00 € 
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Eltern-Kind-Unterricht 
Mutter bzw. Vater und ein Kind 

b)   12B50 Minuten pro Woche 

1.260,00 € 

1.320,00 € 

105,00 € 

110,00 € 

Diese Gebühr 
wird aus 
Attraktions- 
gründen nur um 
5 % erhöht. 

Eltern-Kind-Unterricht 
c)   14Bin einer Gruppe 50 Minuten pro Woche 

384,00 € 32,00 € 

420,00 € 35,00 € 

2.4 

3.3 

15BErwachsenentarif 

2.4.1 

3.3.1 

16BEinzelunterricht Erwachsene 

a) 25 Minuten pro Woche 852,00 € 71,00 € 

936,00 € 78,00 € 

b) 50 Minuten pro Woche 1.524,00 € 127,00 € 

1.680,00 € 140,00 € 

c) 75 Minuten pro Woche 2.292,00 € 191,00 € 

2.520,00 € 210,00 € 

d) 100 Minuten pro Woche 3.360,00 € 280,00 € 

2.4.2 

3.3.2 
17BGruppenunterricht Erwachsene 

18Ba) 2 Schülerinnen bzw. Schüler Teilnehmende

25 Minuten pro Woche 468,00 € 39,00 € 

516,00 € 43,00 € 

b) 50 Minuten pro Woche 840,00 € 70,00 € 

924,00 € 77,00 € 

19Bc) 3 - 4 Schülerinnen bzw. Schüler Teilnehmende

50 Minuten pro Woche 744,00 € 62,00 € 

816,00 € 68,00 € 

3 

4 
20BUnterricht an Kindertagesstätten und allgemeinbildenden Schulen 

UJeweils 45 Minuten pro Woche 

3.1 

4.1 

21BElementarunterricht in der Kindertagesstätte jährlich monatlich Bemerkung 

a)   22B5 – 6 Schülerinnen bzw. Schüler 360,00 € 30,00 € 

396,00 € 33,00 € 
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b)   23B7 – 9 Schülerinnen bzw. Schüler 312,00 € 26,00 € 

348,00 € 29,00 € 

c)   24B10 – 12 Schülerinnen bzw. Schüler 228,00 € 19,00 € Diese Gebühr 

228,00 € 19,00 € 
wird aus 
Attraktions- 
gründen nicht um 
10% erhöht, 
sondern auf dem 
aktuellen Stand 
beibehalten. 

3.2 

4.2 

25BGrundschulungen in der allgemeinbildenden Schule 

Klassenunterricht (12 Schülerinnen bzw. Schüler, 

Abweichungen von der Gruppengröße sind 
im Einzelfall möglich) 

S45 Minuten pro Woche 228,00 € 19,00 € 

4.2.1 26BGrundschulen: 252,00 € 21,00 € 

4.2.2 27 BWeiterführende Schulen: 240,00 € 20,00 € 

264,00 € 22,00 € 

3.3 28BInstrumental- und Vokalausbildung 

4.3 
in der allgemeinbildenden Schule 

3.3.1 

4.3.1 

29BEinzelunterricht 

S45 Minuten pro Woche 996,00 € 83,00 € 

Aufpreis aufgrund der Anreise an Schulen: 1.092,00 € 91,00 € 

3.3.2 

4.3.2 

30BGruppenunterricht 

S45 Minuten pro Woche 

a)   31B2 Schülerinnen bzw. Schüler 552,00 € 46,00 € 

612,00 € 51,00 € 

b)   32B3 – 4 Schülerinnen bzw. Schüler 444,00 € 37,00 € 

492,00 € 41,00 € 

c)   33B5 – 6 Schülerinnen bzw. Schüler 360,00 € 30,00 € 

396,00 € 33,00 € 

d)   34B7 – 9 Schülerinnen bzw. Schüler 312,00 € 26,00 € 

348,00 € 29,00 € 

3.3 

4.4 

35BInstrumentale- und vokale Schwerpunktklassen 
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4.4.1 

S45 Minuten pro Woche 

36BGrundschulen: 

228,00 € 

252,00 € 

19,00 € 

21,00 € 

4.4.2 37 BWeiterführende Schulen: 240,00 € 

264,00 € 

20,00 € 

22,00 € 

5 SHochbegabtenförderung/S Begabungsförderung 

Gebührenhöhe nach individueller Ausschreibung und 
Angebotsdauer. 

Ergänzungsangebot für Schülerinnen und Schüler 
im  Kinder- und Jugendalter zum instrumentalen oder 
vokalen Hauptfach in Theorie/ Gehörbildung/ Gesang/ 
Rhythmus und weiteren Inhalten mit herausragender 
musikalischer Begabung und besonderem Interesse an 
Musik.

5 

6 
Studienvorbereitende Ausbildung (SVA) 

38B

6.1.1 Hauptfach (je nach 
Platzkapazitäten) 

a) 50 Minuten pro Woche
b) 75 Minuten pro Woche

6.1.2 Nebenfach (je nach 
Platzkapazitäten) 

a) 25 Minuten pro Woche
b) 50 Minuten pro Woche

6.1.3 Theorie und Gehörbildung: 

2 – 3 Teilnehmende 
a) 50 Minuten pro Woche

ab 4 Teilnehmende b) 75 Minuten pro Woche

6.1.4 Teilnahme an Kammermusik, 
Bands oder Ensembles 

mind. 50 Minuten 

pro Woche 

und / oder Teilnahme an 
Orchestern 

75 Minuten pro Woche 

Gesamtminuten pro Woche 
Sca.S: 

S230 bis maxS bis zu 

325 Minuten 

1.620,00 € 135,00 € 

6.1 1.800,00 € 150,00 € Die Gebühr wird 
aufgrund eines 
umfangreichen 
Fachangebotes 
großzügig 
aufgerundet. 

6.2 Bei einer verringerten Inanspruchnahme oder temporärer weniger Deputatskapazitäten der 
Musikschule der Fächer unter 6.1.1 und 6.1.2 sind je 25 Minuten 15,00 € weniger Gebühren zu zahlen. 

6 

7 39BMusiktheorie und Gehör- und/ oder Stimmbildung 
40Bim Gruppenunterricht 

7.1 75 Minuten pro Woche 

a)   41B3 – 4 Schülerinnen bzw. Schüler 660,00 € 55,00 € 

b)   42B5 – 6 Schülerinnen bzw. Schüler 540,00 € 45,00 € 

c)   43B7 – 10 Schülerinnen bzw. Schüler 360,00 € 30,00 €
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7.2 44B50 Minuten pro Woche 

a)   45B1 Schüler/in 1.200,00 € 100,00 € 

b)   46B2 Schülerinnen bzw. Schüler 1.320,00 € 55,00 € 

c)   47B3 – 4 Schülerinnen bzw. Schüler 540,00 € 45,00 € 

d) 5 – 6 Schülerinnen bzw. Schüler 420,00 € 35,00 € 

e) 7 – 10 Schülerinnen bzw. Schüler 216,00 € 

240,00 € 

18,00 € 

20,00 € 

7.3 48B25 Minuten pro Woche 

a)   49B1 Schüler/ in 684,00 € 57,00 € 

b)   50B2 Schülerinnen bzw. Schüler 768,00 € 32,00 € 

c)   51B3 – 4 Schülerinnen bzw. Schüler 120,00 € 

240,00 € 

10,00 € 

20,00 € 

Um einen 
erhöhten 
Kostendeckungsgr 
ad zu erreichen 
und die Wertigkeit 
dieses Angebots 
zu erhöhen, wird 
hier eine 
Steigerung um 25 
% bei der Gebühr 
vorgenommen. 

8 
52BKammermusik-, Ensemble-, Chor- bzw. Orchesterausbildungunterricht 

8.1 53BKinder- und Jugendtarif 

a)   54B2 Mitglieder (bei 25 Minuten pro Woche 
bzw. 14-täglich 50 Minuten) 

384,00 € 32,00 € 

b)   55B2 Mitglieder (bei 50 Minuten pro Woche) 444,00 € 

492,00 € 

37,00 € 

41,00 € 

c)   56B3 – 5 Mitglieder (bei 25 Minuten pro Woche 
57Bbzw. 14-täglich 50 Minuten) 

180,00 € 15,00 € 

d)   58B3 – 5 Mitglieder (bei 50 Minuten pro Woche) 288,00 € 

312,00 € 

24,00 € 

26,00 € 

e)   59Bab 6 Mitglieder 
als Schüler/ Schülerin der Städt. Musikschule 

Gebührenfrei 

f) 60Bab 6 Mitglieder 
61Bals SNichtS Externe-Schüler/ Schülerin 
der Städt. Musikschule 96,00 € 

96,00 € 

8,00 € 

8,00 € 

Eine Erhöhung 
der Gebühren 
für u. a. den 
Ensemble- 
Unterricht wird 
nicht 
vorschlagen, 
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da eine 
Erhöhung der 
Entgelte 
bereits 2018 
vorgenommen 
worden ist. 
Aufgrund der 
musikalischen 
Leistung, die 
die Nutzenden 
in diesem 
Segment u. a. 
auf vielen 
städtischen 
Veranstaltunge 
n erbringen, 
wäre eine 
erneute 
Erhöhung als 
unverhältnis- 
mäßig zu 
bewerten. 

8.2 62BErwachsenentarif 

a)   63B2 Mitglieder (bei 25 Minuten pro Woche 
bzw. 14-täglich 50 Minuten) 

516,00 € 43,00 € 

b)   64B2 Mitglieder (bei 50 Minuten pro Woche) 876,00 € 73,00 € 

960,00 € 80,00 € 

c)   65B3 – 5 Mitglieder (bei 25 Minuten pro Woche 
66Bbzw. 14-täglich 50 Minuten) 

468,00 € 39,00 € 

d)   67B3 – 5 Mitglieder (bei 50 Minuten pro Woche) 768,00 € 64,00 € 

840,00 € 70,00 € 

e)   68Bab 6 Mitglieder 
69Bals Schüler/ Schülerin der Städt. Musikschule 

Gebührenfrei 

f) 70Bab 6 Mitglieder 
71Bals Nicht (Externe)-Schüler/ Schülerin der 
Städtischen Musikschule 

Eine Erhöhung 

120,00 € 10,00 € 
der Gebühren für 

u. a. den
120,00 € 10,00 € Ensemble- 

Unterricht wird 
nicht vorschlagen, 
da eine Erhöhung 

der Entgelte 
bereits 2018 

vorgenommen 
worden ist. 

Aufgrund der 
musikalischen 

Leistung, die die 
Nutzenden in 

diesem Segment 
u. a. auf vielen

städtischen
Veranstaltungen 
erbringen, wäre 

eine erneute 
Erhöhung als 
unverhältnis- 

mäßig zu 
bewerten. 
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S8 

9 

72BKursgebühren 
Individuelle Ausschreibung entsprechend der Teilnehmendenzahl und 
der Anzahl der Unterrichtseinheiten 

S9 

10 

Instrumentenleihgebühren 

(Eine Ausleihe wird über eine Verpflichtungserklärung geregelt.) 

jährlich monatlich 

10.1  Streichinstrumente 

(Violine, Viola, Cello, Kontrabass) 

180,00 € 

192,00 € 

15,00 € 

16,00 € 

Es wird pauschal 
bei der 
Instrumentenaus- 
leihe die Gebühr 
um 1 EUR aus 
Attraktionsgründe 
n erhöht. 

10.2  Holzblasinstrumente 
(Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott) 

216,00 € 

228,00 € 

18,00 € 

19,00 € 

10.3  Blechblasinstrumente 
(Horn, Trompete, Posaune, Tuba) 

180,00 € 

192,00 € 

15,00 € 

16,00 € 

10.4  Harfe 216,00 € 

228,00 € 

18,00 € 

19,00 € 

10.5  Akkordeon 180,00 € 

192,00 € 

15,00 € 

16,00 € 

10.6  Keyboard 180,00 € 

192,00 € 

15,00 € 

16,00 € 

10.7  Blockflöten 
(Sopranflöte, Altflöte, Tenorflöte, Bassflöte, 
historische Blasinstrumente) 

132,00 € 
144,00 € 

11,00 € 
12,00 € 

10.8 Akustische Gitarre 168,00 € 
180,00 € 

14,00 € 
15,00 € 

10.9 E-Gitarre / E-Bass mit Verstärker 216,00 € 
228,00 € 

18,00 € 
19,00 € 

10.10 Drumset (Schlagzeug) 180,00 € 
192,00 € 

15,00 € 
16,00 € 

10.11 Pauken, Malletts 
(Marimbafon, Vibrafon) 

180,00 € 
192,00 € 

15,00 € 
16,00 € 

10.12 Zubehör, wie z. B. Einzel-Bogen, Spezial-Schlägel, 
Lautsprecher, Stative usw. 

10% des Neupreises, aber 
mindestens 10,00 € 
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